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Besondere Beförderungsbedingungen
und Tarifbestimmungen der
RhönEnergie Fulda GmbH
(gültig ab 11. Dezember 2022)

1. Zeitkarten und Kundenkarten

 Die Ausgabe von Zeitkarten in 
Papierform erfolgt an den Fahr-
scheinautomaten und bei direk-
tem Fahrtanritt auch in den 
Fahrzeugen. eTickets erhalten 
Sie ausschließlich am Fahr-
kartenschalter am Busbahnhof 
„Stadtschloss“.

2. Fahrräder

 Für die Mitnahme nicht zusam-
mengeklappter Fahrräder gel-
ten neben den Beförderungs- 
und Tarifbestimmungen der 
RMV GmbH folgende Regelun-
gen:

• Die Mitnahme von Fahrrädern 
in den Bussen ist montags 
bis freitags bis 07:00 Uhr, von 
08:30 – 12:00 Uhr und ab 16:00 
Uhr, sowie an Wochenenden 
und Feiertagen ganztägig mög-
lich.

• Es dürfen höchstens zwei Fahr-
räder im Bereich des Kinderwa-
gen- und Rollstuhlfahrerplatzes 
gegenüber der Ausstiegstür 
mitgeführt werden, wenn Fahr-
zeug und Besetzung dies zulas-
sen. Bei Kapazitätsengpässen 
liegt die Entscheidung über die 
Fahrradmitnahme beim Fahr-
personal. 

• Der Beförderung von Kindern in 
Kinderwagen und Rollstuhlfah-
rern ist Vorrang einzuräumen. 
Nötigenfalls ist auszusteigen.

• Die Mitnahme von Fahrrädern 
erfolgt unentgeltlich.

3. Fundsachen

 Fundsachen werden dem Ver-
lierer am Fahrkartenschalter 
des Omnibusbahnhofes „Stadt-
schloss“ zurückgegeben.

 Fundgegenstände, die nach 
einem Jahr nicht abgeholt sind, 
werden versteigert bzw. einer 
gemeinnützigen Organisation 
zur Verfügung gestellt, sofern 
sie sich in einem verwertbaren 
Zustand befinden.

4. Beschädigungen und  
Verunreinigungen

 Fahrgäste, die Fahrzeuge 
oder Betriebsanlagen beschä-
digen, sind schadenersatz-
pflichtig. Bei Verunreinigung 
eines Fahrzeuges oder der 
Betriebsanlagen wird eine 
Reinigungsgebühr von min– 
destens 25 e erhoben.

Auskünfte:
Busbahnhof „Stadtschloss“
36037 Fulda 
 (06 61) 12 - 375


